
 

Steuerplan mit Steuerfuss (korrigiert) 
 
Steuerplan 2026 
 
Steuerbedarf laut Voranschlag Fr. 16'052’410 
 
 
Deckung durch: 

1. Einkommens- und  
 Vermögenssteuern 
 
 Mutmasslicher Ertrag der 
 einfachen Staatssteuer Fr. 9'430’000 
 
 Steuerfuss in Prozenten der 
 einfachen Steuer:    109 % 
 
 Einkommens- und 
 Vermögenssteuern Fr. 10'279’000 
 
 Nachzahlungen Fr. 2’000'000 
 
 Fr. 12'279'000 

 
2. Grundsteuern 
 
 Grundsteuerwerte 

 Fr. 2'050'000'000 à 0,8‰ Fr. 1'640’000 

 Fr. 75'000'000 à 0,2‰ Fr. 15'000 

 
 Fr. 1'655'000 

 
 
3. Aufwandüberschuss 
 
 Bezug aus Ausgleichsreserve Fr - 2'118’410 

 
 
Steueranträge für das Jahr 2026 
 
Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
 
Der Gemeinderat stellt Ihnen für das Jahr 2026 folgende Steueranträge: 
 
a) Gemeindesteuer 109 % 

 (Allgemeiner Gemeindehaushalt der Einheitsgemeinde St. Margrethen) 
 
 
b) Grundsteuer 0.8 ‰ 

 (soweit nicht durch Gesetz ein anderer Ansatz bestimmt ist) 
 
 
 
St. Margrethen, 13. März 2026 
 
 
 Namens des Gemeinderates 
 
 Armin Hanselmann 
 Gemeindepräsident 
 
 
 Felix Tobler  
 Gemeinderatsschreiber 
 
 
 

 
 
 
Der Satz für die Feuerwehrabgabe wird ab der Steuerperiode 2026 auf 12% 
der einfachen Staatssteuer vom Einkommen, maximal Fr. 500.--, festgesetzt 
(Art. 15 Feuerschutz-Reglement). 


